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Abbildung 3.5: Rissbildung in einer Bodenplatte in Abhängigkeit der Behinderungssituation, vgl. Schlicke 
und Tue (2016). 

3.3.1.1 Verformungseinwirkung 

Die äquivalente Temperatureinwirkung für die Bodenplatte Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 unterscheidet sich mit Blick auf die 
bauteiltypische Spannungsgeschichte zwischen Biegezwang an der Ober- und Unterseite. 

Bodenplatte Oberseite 

Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 = 0,6 ⋅ �𝑘𝑘0 ⋅ Δ𝑇𝑇adiab,7d + Δ𝑇𝑇nom�  (3.2) 

Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 lineare äquivalente Temperatureinwirkung infolge Betonerhärtung 
𝑘𝑘0 Basisfaktor zur Ermittlung der äquivalenten Temperatureinwirkung 
 𝑘𝑘0 = 0,14 + 0,2 ⋅ ℎPl ≤ 0,74 
Δ𝑇𝑇adiab,7d adiabatische Temperaturerhöhung des Betons nach sieben Tagen 
Δ𝑇𝑇nom Vorhaltemaß; im Allgemeinen Δ𝑇𝑇nom = 5 K, sofern keine konkreten Maßnahmen zur Modifika-

tion der Frischbetontemperatur vorgenommen werden. Im Falle von Frischbetonkühlung im 
Sommer darf Δ𝑇𝑇nom um die Kühlleistung reduziert werden, es gilt Δ𝑇𝑇nom = 5 K + min{0; (𝑇𝑇FB −
𝑇𝑇0) ⋅ 𝑘𝑘FB}. 

𝑘𝑘FB Bauteildickenfaktor zur Berücksichtigung der Temperaturdifferenz zwischen Frischbeton- und 
Umgebungstemperatur 

 𝑘𝑘FB = 0,1 + 0,25 ⋅ ln(ℎPl) 
𝑇𝑇FB Frischbetontemperatur an der Einbaustelle 
𝑇𝑇0 mittlere Umgebungstemperatur an der Einbaustelle am Einbautag 
ℎPl Plattendicke der Bodenplatte in m 
 

Bodenplatte Unterseite 

Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 = −0,8 ⋅ �𝑘𝑘0 ⋅ Δ𝑇𝑇adiab,7d + 0,25 ⋅ Δ𝑇𝑇nom�  (3.3) 

Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 lineare äquivalente Temperatureinwirkung infolge Betonerhärtung 
𝑘𝑘0 Basisfaktor zur Ermittlung der äquivalenten Temperatureinwirkung 
 𝑘𝑘0 = 0,20 
Δ𝑇𝑇adiab,7d adiabatische Temperaturerhöhung des Betons nach sieben Tagen 
Δ𝑇𝑇nom Vorhaltemaß; Δ𝑇𝑇nom = 5 K 
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3.3.1.2 Zwangsbeanspruchung 

Bei entsprechender Länge der Bodenplatte führt das Verkrümmungsbestreben zu einer vollständigen Akti-
vierung des Eigengewichts. Insbesondere in Längsrichtung ist die Betonierabschnittslänge üblicherweise 
so groß, dass 𝑇𝑇M,0 = 1 vorliegt. In Querrichtung kann der Behinderungsgrad bei dickeren Bodenplatten 
auch unter 1 fallen. Für die Zwangsspannung und den Behinderungsgrad im Erhärtungszeitraum gilt: 

𝜎𝜎Zw,0 = ± 𝛼𝛼T⋅Δ𝑇𝑇Mz,eq,0⋅𝐸𝐸Pl
2

⋅ 𝑇𝑇M,0   (3.4) 

mit: 𝑇𝑇M,0 = 3
2
⋅

𝛾𝛾c⋅𝑙𝑙BA,eff
2

𝛼𝛼T⋅�Δ𝑇𝑇Mz.eq,0�⋅𝐸𝐸Pl⋅ℎPl
≤ 1 

(3.5) 

𝜎𝜎Zw,0 Zwangsspannung im Beton im Zustand I infolge Betonerhärtung 
𝛼𝛼T Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons 
Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 lineare äquivalente Temperatureinwirkung infolge Betonerhärtung 
𝜎𝜎Pl mittlerer Elastizitätsmodul des Betons der Bodenplatte 
𝑇𝑇M,0 allgemeiner Behinderungsgrad bei Biegezwang im Erhärtungszeitraum 
𝛾𝛾c Wichte des Betons 
𝑃𝑃BA,eff effektive Betonierabschnittslänge der Bodenplatte in Betrachtungsrichtung 
 𝑃𝑃BA,eff = 𝑃𝑃BA,Pl       … für freistehende Betonierabschnitte 
 𝑃𝑃BA,eff = 2 ⋅ 𝑃𝑃BA,Pl … für Vorkopfbetonagen 
𝑃𝑃BA,Pl Betonierabschnittslänge der Bodenplatte in Betrachtungsrichtung 
ℎPl Plattendicke der Bodenplatte 
 

Wie bereits erwähnt, ist i. A. die horizontale Baugrundsteifigkeit im Vergleich zur Steifigkeit der Boden-
platte aus Beton relativ gering, wodurch zentrischer Zwang vernachlässigbar wird. Im Falle von geringem 
zentrischem Zwang ergeben sich aus der Interaktion mit dem Biegezwang zudem geringere Primärrissab-
stände, als bei Biegezwang allein. Insgesamt führt die Zugrundelegung von Biegezwang allein dazu, dass 
auch bei konsolidierten Böden die vom Risssystem aufzunehmende Verformung auf der sicheren Seite lie-
gend quantifiziert wird. Für den Fall einer sehr hohen Baugrundsteifigkeit (z. B. felsiger Untergrund mit 
gewollte gutem Verbund in der Lagerfuge) sind in DIN EN 1992-1-1, König und Tue (1996) und Schlicke 
(2016) weiterführende Erläuterungen zur Berücksichtigung enthalten. 

3.3.2 Wandabschnitte 

Im Allgemeinen werden Wände auf Fundamenten oder darunterliegenden Wandabschnitten hergestellt. 
Diese bestehenden Bauteile stellen für den neuen Wandabschnitt eine äußere Behinderung dar. Die Verfor-
mungen infolge Betonerhärtung und Schwinden des neuen Wandabschnitts werden durch die Behinde-
rungssituation teilweise eingeschränkt. Hierdurch entsteht in den Wänden vorwiegend zentrischer Zwang. 
Abbildung 3.6 veranschaulicht diesen Zusammenhang schematisch. Gemäß den Überlegungen in Schlicke 
(2016) und Schlicke und Tue (2016) kann die Zwangsbeanspruchung durch eine Überlagerung der inneren 
Zwangsschnittgrößen infolge Verformungskompatibilität der starr verbundenen Querschnitte mit dem äu-
ßeren Moment infolge Eigengewichtsaktivierung bestimmt werden. 



Erläuterungen zum BAWMerkblatt: Rissbreitenbeschränkung für Zwang in massiven Wasserbauwerken (MRZ) 

30 

  

a) innere Zwangsschnittgrößen b) äußeres Moment infolge Eigengewichtsaktivierung 

Abbildung 3.6: Verformungskompatibilität von Wänden bzw. Wandabschnitten auf Fundamenten nach 
Schlicke und Tue (2016). 

Die Zwangsschnittgrößen lassen sich auf Grundlage der Verformungskompatibilität herleiten. Mehr Details 
hierzu können Schlicke (2016) entnommen werden. Dieses innere Gleichgewicht geht mit einer Verkrüm-
mung des Gesamtquerschnitts einher, welche mit zunehmender Bauteillänge das Eigengewicht aktiviert, 
wie in Abbildung 3.6 b) skizziert. 

In Abhängigkeit der geometrischen Verhältnisse beeinflusst nur ein Teil der Bodenplatte in Querrichtung 
die Zwangsschnittgrößen in der Wand. Daher wird zur Ermittlung dieser eine maximale aktivierbare Breite 
der Bodenplatte 𝑏𝑏Pl,eff eingeführt. Hierfür wird ein Spannungsausbreitungswinkel von 45° zugrunde gelegt 
(Abbildung 3.7). Die maximal aktivierbare Breite der Bodenplatte ermittelt sich zu: 

𝑏𝑏Pl,eff = 𝑏𝑏W + ∑𝑏𝑏eff,𝑖𝑖  mit 𝑏𝑏eff,𝑖𝑖 = 𝑏𝑏vorh,𝑖𝑖 ≤ 1,2 ⋅ ℎBA,W 2⁄     (3.6) 

𝑏𝑏Pl,eff maximal aktivierbare Breite der Bodenplatte (Die maximal aktivierbare Breite der Bodenplatte 
wird für den ersten Wandabschnitt berechnet und für alle weiteren Wandabschnitte beibehal-
ten.) 

𝑏𝑏W Breite der Wand 
𝑏𝑏eff,𝑖𝑖   aktivierbare Breite der Bodenplatte je Überstand der Bodenplatte  
𝑏𝑏vorh,𝑖𝑖 Breite des Überstands der Bodenplatte 
ℎBA,W Betonierabschnittshöhe der Wand bzw. des Wandabschnitts 

 

Abbildung 3.7: Maximal aktivierbare Breite der Bodenplatte. 

In Abhängigkeit der Betonierabschnittslänge können sich zwei unterschiedliche Spannungsverteilungen 
über die Wandhöhe einstellen. Betonierabschnitte mit großem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 (Abbildung 3.8 a)) verursachen eine 
vollständige Aktivierung des Eigengewichtes infolge der sich aus den Zwangsschnittgrößen einstellende 
Verkrümmung. In diesem Fall befindet sich die gesamte Wand unter Zugbeanspruchung, wodurch bei 

G
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Rissbildung die Primärrisse über die gesamte Wandabschnittshöhe durchschlagen. In diesem Fall stellt sich 
der größtmögliche Rissabstand ein. Betonierabschnitte mit kleinem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 können die infolge der Zwangs-
schnittgrößen entstehende Verkrümmung nicht vollständig behindern, wodurch nur ein Teil des Eigenge-
wichtes aktiviert werden kann. Somit stellt sich eine lineare Spannungsverteilung über die 
Wandabschnittshöhe ein (Abbildung 3.8 b)). Hinzu kommen weitere Nachgiebigkeiten durch den Scheiben-
spannungszustand (Ebenbleiben des Querschnitts ist am freien Bauteilrand nicht gegeben). In diesem Fall 
handelt es sich bei den entstehenden Primärrissen um Anrisse, welche i. d. R. nicht durchschlagen und einen 
kleineren Rissabstand ergeben. 

  

a) Betonierabschnitte mit großem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 b) Betonierabschnitte mit kleinem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 

Abbildung 3.8: Längsansicht der Wand: Primärrisse in Abhängigkeit der Betonierabschnittslänge. 

Allgemeingültig erfolgt die Bestimmung der Zwangsspannung in der Wand über die Zwangsschnittgrößen 
und das äußere Moment 𝜎𝜎g, wie in Schlicke (2016) beschrieben. Im Falle der vollständigen Aktivierung des 
Eigengewichtes infolge der aus den Zwangsschnittgrößen resultierenden Querschnittsverkrümmung kann 
die Zwangsspannung im Wandabschnitt direkt aus der horizontalen Interaktion von behinderndem Bauteil 
mit neu betonierten Wandabschnitt ermittelt werden. Dieses Rechenverfahren liefert für Betonierab-
schnitte mit großem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 dieselben Resultate wie die Berechnung über Zwangsschnittgrößen und äußeres 
Moment. 

Für Betonierabschnittslängen mit kleinem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 würde sich bei der Berechnung am ungerissenen System 
zunächst je nach Lage des Gesamtschwerpunkts zwischen behindernden Bauteilen und behindertem Wand-
abschnitt eine etwas größere bzw. kleinere maximale Zugspannung am Wandfuß ergeben. Unterstellt man 
Rissbildung, so baut sich der lineare Anteil über die Wandhöhe ab. Zudem wird in der nachfolgenden Be-
messung für eine anwendungsfreundliche Lösung unterstellt, dass sich der Primärrissabstand für Wände 
mit kleinem 𝐿𝐿/𝐻𝐻-Verhältnis ebenfalls immer aus Durchrissen ergibt. Unter dieser Prämisse kann die der 
Bemessung zugrunde gelegte Zwangsspannung für Betonierabschnitte mit kleinem 𝐿𝐿/𝐻𝐻 ebenfalls allein aus 
der horizontalen Interaktion von behinderndem Bauteil mit neu betonierten Wandabschnitt ermittelt wer-
den. 
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3.3.2.1 Verformungseinwirkung 

Die Verformungseinwirkung infolge Betonerhärtung kann für Wandabschnitte mit Gl. (3.7) ermittelt wer-
den. 

Δ𝑇𝑇N,eq,0 = −0,7 ⋅ �𝑘𝑘0 ⋅ Δ𝑇𝑇adiab,7d + Δ𝑇𝑇nom�  (3.7) 

Δ𝑇𝑇N,eq,0 konstante äquivalente Temperatureinwirkung infolge Betonerhärtung 
𝑘𝑘0 Basisfaktor zur Ermittlung der äquivalenten Temperatureinwirkung 
 𝑘𝑘0 = 0,7 − 0,2/𝑏𝑏W

0,3 
Δ𝑇𝑇adiab,7d adiabatische Temperaturerhöhung des Betons nach sieben Tagen 
Δ𝑇𝑇nom Vorhaltemaß; im Allgemeinen Δ𝑇𝑇nom = 5 K, sofern keine konkreten Maßnahmen zur Modifika-

tion der Frischbetontemperatur vorgenommen werden. Im Falle von Frischbetonkühlung im 
Sommer darf Δ𝑇𝑇nom um die Kühlleistung reduziert werden, es gilt Δ𝑇𝑇nom = 5 K + min{0 K; (𝑇𝑇FB −
𝑇𝑇0) ⋅ 𝑘𝑘FB}. Im Falle von Warmbeton im Winter gilt Δ𝑇𝑇nom = 5 K + max{0 K; (𝑇𝑇FB − 𝑇𝑇0 − 10 K) ⋅
𝑘𝑘FB}. 

𝑘𝑘FB Bauteildickenfaktor zur Berücksichtigung der Temperaturdifferenz zwischen Frischbeton- und 
Umgebungstemperatur 

 𝑘𝑘FB = 1 
𝑇𝑇FB Frischbetontemperatur an der Einbaustelle 
𝑇𝑇0 mittlere Umgebungstemperatur an der Einbaustelle am Einbautag 
𝑏𝑏W Breite der Wand in m 
 

3.3.2.2 Zwangsbeanspruchung 

𝜎𝜎Zw,0 = −𝛼𝛼T ⋅ Δ𝑇𝑇N,eq,0 ⋅ 𝜎𝜎W ⋅ 𝑇𝑇N  (3.8) 

mit: 𝑇𝑇N = 1

1+ 𝐸𝐸W⋅𝐴𝐴W
Σ𝐸𝐸F,𝑖𝑖𝐴𝐴F,𝑖𝑖

≤ 1   
(3.9) 

𝜎𝜎Zw,0 Zwangsspannung im Beton im Zustand I infolge Betonerhärtung 
𝛼𝛼T Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons 
Δ𝑇𝑇N,eq,0 konstante äquivalente Temperatureinwirkung infolge Betonerhärtung 
𝜎𝜎W mittlerer Elastizitätsmodul des Betons des Wandabschnitts 
𝑇𝑇N allgemeiner Behinderungsgrad bei zentrischem Zwang 
Σ𝜎𝜎F,𝑖𝑖𝐴𝐴F,𝑖𝑖  Dehnsteifigkeit der behindernden Bauteile 𝑖𝑖 (Berücksichtigung der maximalen 
 aktivierbaren Breite der Bodenplatte 𝑏𝑏Pl,eff) 
𝜎𝜎W ⋅ 𝐴𝐴W Dehnsteifigkeit des Wandabschnitts 
 

Wenn die behindernden Bauteile unterschiedlichen Betondruckfestigkeitsklassen zuzuordnen sind, kann 
für die Dehnsteifigkeit der behindernden Bauteile auch vereinfacht der Elastizitätsmodul des Bauteils mit 
der höheren Festigkeitsklasse verwendet werden. 

3.3.3 Grundlaufdecke 

Für Grundlaufdecken wird die Temperaturentwicklung und -verteilung mit Blick auf den beidseitig annä-
hernd gleichmäßig stattfindenden Wärmeabfluss das gleiche Verhalten wie bei Wandabschnitten unter-
stellt. Hinsichtlich der Behinderungssituation wird allerdings von einer vollständigen Zwängung 
ausgegangen. 
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𝜎𝜎Zw,1 = −𝛼𝛼T⋅𝛥𝛥𝑇𝑇Mz,G⋅𝐸𝐸Pl
ℎG

⋅ 𝑧𝑧u −
𝛼𝛼T⋅𝛥𝛥𝑇𝑇Mz,Pl⋅𝐸𝐸Pl

2
⋅ 𝑇𝑇m + 𝜎𝜎Setzung  (3.13) 

𝜎𝜎Zw,1 Zwangsspannung im Beton im Zustand I im Nutzungszeitraum 
𝛼𝛼T Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons 
𝛥𝛥𝑇𝑇Mz,G linear-veränderliche Temperatureinwirkung am Gesamtbauwerk im Nutzungszeitraum Sommer 
𝛥𝛥𝑇𝑇Mz,Pl linear-veränderliche Temperatureinwirkung der Bodenplatte im Nutzungszeitraum Sommer 
𝜎𝜎Pl mittlerer Elastizitätsmodul des Betons der Bodenplatte 
𝑧𝑧u Abstand vom Schwerpunkt des Gesamtbauwerks zum unteren Rand 
ℎG Höhe des Gesamtbauwerks 
𝑇𝑇M allgemeiner Behinderungsgrad bei Biegezwang; 𝑇𝑇M = 1 
𝜎𝜎Setzung Zwangsspannung unten aus der Setzungsmulde im Falle einer Muldenlagerung (𝜎𝜎Setzung ≥ 0) 
 

3.4.2.2 Zugband oben 

Die linear-veränderliche Temperatureinwirkung am Gesamtbauwerk Δ𝑇𝑇Mz,G führt im Winter zu einer Zug-
beanspruchung am Wandkopf. Außerdem ergibt sich am Wandkopf eine zusätzliche Zugbeanspruchung aus 
der Boden-Bauwerk-Interaktion, wenn es sich um eine Sattellagerung handelt. In Summe ergibt sich die 
Zwangsspannung für das Zugband oben wie folgt: 

𝜎𝜎Zw,1 = −𝛼𝛼T⋅𝛥𝛥𝑇𝑇Mz,G⋅𝐸𝐸W
ℎG

⋅ 𝑧𝑧o + 𝜎𝜎Setzung   (3.14) 

𝜎𝜎Zw,1 Zwangsspannung im Beton im Zustand I im Nutzungszeitraum 
𝛼𝛼T Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons 
𝛥𝛥𝑇𝑇Mz,G linear-veränderliche Temperatureinwirkung am Gesamtbauwerk im Nutzungszeitraum Winter 
𝜎𝜎W mittlerer Elastizitätsmodul des Betons des obersten Wandabschnitts 
𝑧𝑧o Abstand vom Schwerpunkt des Gesamtbauwerks zum oberen Rand 
ℎG Höhe des Gesamtbauwerks 
𝜎𝜎Setzung Zwangsspannung oben aus der Setzungsmulde im Falle einer Sattellagerung (𝜎𝜎Setzung ≥ 0) 
 

3.5 Erforderliche Anzahl an Sekundärrisspaaren 

Die aufzunehmende Verformung in einem Risssystem fließt in der Bemessung über die erforderliche Anzahl 
an Sekundärrisspaaren ein. Die aufzunehmende Verformung des Risssystems ergibt sich dabei aus der zu-
vor beschriebenen Zwangsbeanspruchung und dem Primärrissabstand, wie nachfolgend beschrieben. 

3.5.1 Primärrissabstand 

3.5.1.1 Bodenplatte 

In Bodenplatten resultiert der maximal mögliche Primärrissabstand aus dem Biegezwang. Im Allgemeinen 
stellt sich dieser maximale Primärrissabstand ein, wenn das Zwangsmoment das Rissmoment erreicht. In 
der Bemessung wird für die Bestimmung des Zwangsmoments grundsätzlich von vollem Biegezwang aus-
gegangen. Eine reale Abschätzung des Primärrissabstands erfordert demgegenüber eine Überlegung, wie 
sich das Zwangsmoment über eine bestimmte Länge aufbaut, bis das Rissmoment erreicht wird. Neben der 
bauteiltypischen Temperatur- und Spannungsgeschichte in Bodenplatten mit signifikantem Unterschied 
über die Plattendicke erfordert dies auch eine Berücksichtigung der Nachgiebigkeit des Baugrunds in 
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Tiefenrichtung, was im Allgemeinen zu einer diskreten Abbildung der Bodenplatten-Baugrund-Interaktion 
im Simulationsmodell, vergleichbar mit einer Betrachtung am elastisch gebetteten Stab, führt. Zu dieser 
Bodenplatten-Baugrund-Interaktion wurden in Schlicke (2016) umfangreiche Parameterstudien mit unter-
schiedlich nachgiebig gebetteten Platten und unterschiedlichen Plattenlängen sowie -dicken angestellt. Das 
Ergebnis zeigte eine große Bandbreite an Ergebnissen, die jedoch nicht auf anwendungsfreundliche Bestim-
mungsgleichungen zurückgeführt werden konnten. 

Da in der praktischen Anwendung nicht der maximale Rissabstand als solcher, sondern vielmehr die auf-
summierte Verformung in diesem Bereich interessiert, wurde in Schlicke (2016) vorgeschlagen, die Be-
trachtung zum Primärrissabstand auf eine einfachere Modellvorstellung einer Platte auf einer starren 
Ebene zu überführen. Hierdurch nimmt zwar der Rissabstand ab, allerdings steigt auch die Zwangsbean-
spruchung, sodass die interessierte aufzunehmende Verformung als Integral der Zwangsbeanspruchung 
über den Primärrissabstand nahezu unverändert bleibt. Für den Randbereich der Platte kann der maximale 
Primärrissabstand damit aus der Modellvorstellung, dass sich im Fall vom Aufschüsseln der Bodenplatte 
ein Kragträger und im Fall der Verwölbung ein einseitig eingespannter und auf einer Seite vertikal ver-
schieblich gelagerter Einfeldträger einstellt, hergeleitet werden, wie in Abbildung 3.16 dargestellt. Die Ge-
genüberstellung des Rissmoments mit dem Einspannmoment ergibt in weiterer Folge den maximalen 
Primärrissabstand. 

 

a) Aufschüsseln der Bodenplatte b) Verwölben der Bodenplatte 

Abbildung 3.16: Systeme zur Erfassung des Verformungsverlaufs am Rand von Bodenplatten bei unendlich 
steifer Bettung nach Schlicke (2016). 

Eine weitere Komplexität in der Bestimmung des Primärrissabstands von Bodenplatten resultiert daraus, 
dass die Primärrissbildung infolge Biegezwang an der Plattenoberseite auch bei dicken Platten deutlich vor 
dem Erreichen der 28-Tage-Festigkeit zu erwarten ist. Der Primärrissabstand von Bodenplatten ist somit 
auch von der vorhandenen Zugfestigkeit zum Zeitpunkt der Primärrissbildung abhängig, wie auch in Schli-
cke (2016) oder Tue und Schlicke (2020) ausgeführt. In MFZ (2011) und im MRZ – Gelbdruck 2019 wurde 
die Abhängigkeit des Primärrissabstands von Bodenplatten von der vorhandenen Zugfestigkeit zum Riss-
zeitpunkt vernachlässigt und pauschal mit der 28-Tage-Zugfestigkeit gerechnet. 

Insgesamt ist die Bestimmung des Primärrissabstands von Bodenplatten nicht trivial. Die praxistaugliche 
Bemessung erfordert hierbei insbesondere ingenieurmäßige Vereinfachungen zur Bodenplatten-Bau-
grund-Interaktion und der vorhandenen Zugfestigkeit zum Risszeitpunkt. Für die Nachweisführung im MRZ 
wird letztlich der pragmatische Ansatz in Gl. (3.15) gewählt, bei dem der Einfluss der Plattendicke, der sich 
aus der beschriebenen Herleitung im Wurzelmaßstab ergibt, berücksichtigt wird. Alle anderen Einflussgrö-
ßen werden mit dem Vorfaktor 5,5 ingenieurmäßig erfasst. Dieser Vorfaktor berücksichtigt die Verhältnisse 
im Randbereich einer Platte und liegt insbesondere für lange Betonierabschnitte auf der sicheren Seite, da 
sich infolge einer stärkeren Behinderung des Aufschüsselns und der Verwölbung im Mittenbereich kürzere 
Primärrissabstände ergeben. 

𝑃𝑃cr,Pl = 5,5 ⋅ �ℎPl ≤
𝑙𝑙BA,eff
2

   (3.15) 
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𝑃𝑃cr,W = min�1,2 ⋅ ℎBA,W; 𝑃𝑃BA,W/2�   (3.16) 

𝑃𝑃cr,W geometrisch vorgegebener Primärrissabstand der Wand bzw. des Wandabschnitts 
ℎBA,W Betonierabschnittshöhe der Wand bzw. des Wandabschnitts 
𝑃𝑃BA,W Betonierabschnittslänge der Wand bzw. des Wandabschnitts 
 

3.5.1.3 Grundlaufdecke 

Der Abstand von Primärrissen in Grundlaufdecken kann in Abhängigkeit der Breite des Grundlaufs mit 
Gl. (3.17) ermittelt werden. 

𝑃𝑃cr,Gl = 0,6 ⋅ 𝑏𝑏Gl (3.17) 

𝑃𝑃cr,Gl geometrisch vorgegebener Primärrissabstand der Grundlaufdecke in Längsrichtung 
𝑏𝑏Gl Breite der Grundlaufdecke 
 

3.5.2 Erforderliche Sekundärrisspaare 

Der behinderte Anteil der Verformungseinwirkung tritt im ungerissenen Zustand ausschließlich als 
Zwangsspannung (-dehnung) in Erscheinung. Nach der Rissbildung wird dieser Anteil im Bauteil in Form 
von elastischer Betonverformung und Rissbreiten realisiert. Reichen die Primärrisse nicht aus, um bei Ein-
haltung des Risskriteriums die Verformungskompatibilität zu gewährleisten, müssen weitere Sekundär-
risse erzeugt werden. Das Verformungspotenzial eines Risssystems kann entsprechend Bödefeld (2010) auf 
der sicheren Seite liegend mit Gl. (3.18) angegeben werden. 

∑𝑤𝑤 = 𝑤𝑤P ⋅ (1 + 0,9 ⋅ 𝑛𝑛) (3.18) 

∑𝑤𝑤 Summe der Rechenwerte der Rissbreiten im Risssystem 
𝑤𝑤p Rechenwert der Rissbreite des Primärrisses 
𝑛𝑛 Anzahl an Sekundärrisspaaren 
 

Die zum Erreichen der Verformungskompatibilität erforderliche Anzahl an Sekundärrisspaaren 𝑛𝑛 wird in 
Abhängigkeit von Verformungseinwirkung, Primärrissabstand und des Rissbreitenkriteriums bestimmt. 
Weiterhin werden die elastische Verformung im Beton mit dem Beiwert 𝑘𝑘BD und die Änderung des Behin-
derungsgrads bei der Rissbildung mit dem Faktor 𝑇𝑇0,6 berücksichtigt. Nach Turner (2017) gilt allgemein: 

𝑛𝑛 = 1,1 ⋅ ��𝜎𝜎Zw,0
𝑎𝑎0,6 + 𝜎𝜎Zw,1�

𝑙𝑙cr
𝐸𝐸cm⋅𝑤𝑤k

⋅ 𝑘𝑘BD − 1�  (3.19) 

mit: 𝑘𝑘BD = �0,75;  𝜎𝜎Zw < 2 ⋅ 𝑓𝑓ctm
0,85;  𝜎𝜎Zw ≥ 2 ⋅ 𝑓𝑓ctm

 

𝑛𝑛 Anzahl an Sekundärrisspaaren 
𝜎𝜎Zw,0 Zwangsspannung im Beton im Zustand I infolge Betonerhärtung 
𝜎𝜎Zw,1 Zwangsspannung im Beton im Zustand I im Nutzungszeitraum 
𝑃𝑃cr geometrisch vorgegebener Primärrissabstand 
𝜎𝜎cm mittlerer Elastizitätsmodul des Betons 
𝑤𝑤k Rissbreitenkriterium 
𝑘𝑘BD Beiwert zur Berücksichtigung der elastischen Betondehnung zwischen den Rissen 
𝑇𝑇 allgemeiner Behinderungsgrad 
𝑓𝑓ctm mittlere zentrische Betonzugfestigkeit 
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Wird die erforderliche Anzahl an Sekundärrisspaaren 𝑛𝑛 mit Gl. (3.19) ermittelt, folgt für die Mindestbeweh-
rung: 

𝑇𝑇s,erf = �𝑑𝑑s⋅𝑑𝑑1
2⋅𝑏𝑏2⋅𝑓𝑓ctm
𝑤𝑤k⋅𝐸𝐸s

⋅ (0,5 + 0,34 ⋅ 𝑛𝑛)  (3.20) 

𝑇𝑇s,erf erforderliche Mindestbewehrung 
𝑑𝑑s Durchmesser der Bewehrung 
𝑑𝑑1 Abstand des Bewehrungsschwerpunkts vom Bauteilrand 
𝑏𝑏 Breite des Querschnitts, in der Regel 1 m 
𝑓𝑓ctm mittlere zentrische Betonzugfestigkeit 
𝑤𝑤k Rissbreitenkriterium 
𝜎𝜎s Elastizitätsmodul des Bewehrungsstahls 
𝑛𝑛 Anzahl an Sekundärrisspaaren 
 

Die effektive Zugzone wird hier mit einer Höhe von ℎc,eff  =  2,5 · 𝑑𝑑1 angenommen. Die in DIN EN 1992-1-
1/NA:2013-04 vorhandene Erhöhung von ℎc,eff mit zunehmender Bauteildicke berücksichtigt indirekt die 
Abnahme der Stahlspannung zwischen Primär- und Sekundärriss. Im verformungskompatiblen Bemes-
sungsansatz ist diese Abnahme bereits enthalten. Zusätzlich wird die Rissbreitenzunahme unter Dauerlast 
oder wiederholter Belastung berücksichtigt. Zudem wird die mittlere Verbundspannung entlang des ge-
samten Schlupfbereichs mit 𝜏𝜏sm = 1,8 ⋅ 𝑓𝑓ctm vereinfacht, was in den vorliegenden Verhältnissen einer abge-
schlossenen Rissbildung eine gute Näherung darstellt. 
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4.1 Erhärtungsbedingte Zwangsbeanspruchung 

4.1.1 Bodenplatte 

4.1.1.1 Verformungseinwirkung 

Bodenplatte Oberseite 

 Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 = 0,6 ⋅ (0,74 ∙ 36 + 5) = 18,98 K  nach Gl. (3.2) 

Bodenplatte Unterseite 

 Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 = Δ𝑇𝑇Mz,eq,0 = −0,8 ⋅ (0,2 ⋅ 36 + 0,25 ⋅ 5) = −6,76 K nach Gl. (3.3) 

4.1.1.2 Zwangsbeanspruchung 

Bodenplatte Oberseite 

 𝜎𝜎Zw,0 = + 1⋅10−5⋅18,98⋅30000
2

⋅ 1 = 2,85 N/mm²  nach Gl. (3.4)(3.2) 

 mit: 𝑇𝑇M,0 = 3
2
⋅ 0,025⋅352

1∗10−5⋅|18,98|⋅30000⋅3,0
= 2,69 ≤ 1 nach Gl. (3.5) 

Bodenplatte Unterseite 

 𝜎𝜎Zw,0 = − 1⋅10−5⋅(−6,76)⋅30000
2

⋅ 1 = 1,01 N/mm²  nach Gl. (3.4) 

 mit: 𝑇𝑇M,0 = 3
2
⋅ 0,025⋅352

1∙10−5⋅|−6,76|⋅30000⋅3,0
= 7,55 ≤ 1 nach Gl. (3.5) 

4.1.2 Wandabschnitte 

Bestimmung der maximal aktivierbaren Breite der Bodenplatte: 

 𝑏𝑏Pl,eff = 3,0 + 3,0 = 6,0 m  nach Gl. (3.6) 

 mit 𝑏𝑏eff,1 = 15,5 m ≤ 1,2 ⋅ 5,0 2⁄ = 3,0 m 

4.1.2.1 Verformungseinwirkung 

 Δ𝑇𝑇N,eq,0 = −0,7 ⋅ (0,56 ⋅ 43 + 5) = −20,24 K nach Gl. (3.7) 
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4.1.2.2 Zwangsbeanspruchung 

Zwangsbeanspruchung für Wandabschnitt I: 

 𝜎𝜎Zw,0 = −1 ∙ 10−5 ⋅ (−20,24) ⋅ 31000 ⋅ 0,54 = 3,37 N/mm²  nach Gl. (3.8) 

 mit: 𝑇𝑇N = 1

1+31000⋅3,0⋅5,0
30000⋅6,0⋅3,0

= 0,54 ≤ 1 nach Gl. (3.9) 

Zwangsbeanspruchung für Wandabschnitt II: 

 𝜎𝜎Zw,0 = −1 ∙ 10−5 ⋅ (−20,24) ⋅ 31000 ⋅ 0,68 = 4,29 N/mm² nach Gl. (3.8) 

 mit: 𝑇𝑇N = 1

1+ 31000⋅3,0⋅5,0
30000⋅6,0⋅3,0+31000⋅3,0⋅5,0

= 0,68 ≤ 1 nach Gl. (3.9) 

Zwangsbeanspruchung für Wandabschnitt III: 

 𝜎𝜎Zw,0 = −1 ∙ 10−5 ⋅ (−20,24) ⋅ 31000 ⋅ 0,76 = 4,77 N/mm² nach Gl. (3.8) 

 mit: 𝑇𝑇N = 1

1+ 31000⋅3,0⋅5,0
30000⋅6,0⋅3,0+31000⋅3,0⋅10,0

= 0,76 ≤ 1 nach Gl. (3.9) 

4.2 Zwang im Nutzungszeitraum 

4.2.1 Verformungseinwirkung 

4.2.1.1 Klimatische Einwirkungen 

Δ𝑇𝑇Mz,G = 5 K (Winter) 

Δ𝑇𝑇Mz,G = −10 K (Sommer) 

Δ𝑇𝑇Mz,Pl = −min{3 ⋅ 3,0; 12} K =  −9 K (Sommer) 

4.2.1.2 Boden-Bauwerk-Interaktion 

Die Zwangsspannung infolge Boden-Bauwerk-Interaktion verändern sich entlang der Längsrichtung je nach 
Setzungsmulde des Gesamtbauwerks. Abbildung 4.4 zeigt der Längsschnitt der Setzungsmulde inkl. der da-
raus maximal resultierenden Zwangsspannungen. Für die weitere Bemessung wird immer nur der jeweilige 
Maximalwert herangezogen. 
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Abbildung 4.4: Darstellung der Zwangsspannungen aus der Setzungsmulde im Längsschnitt der Schleuse. 

4.2.1.3 Zugbänder – Bereiche mit Muldenlagerung 

In Bereichen mit Muldenlagerung ergibt sich eine zusätzliche Zwangsbeanspruchung der Schleuse an der 
Unterseite infolge der Setzungsmulde. 

Zugband unten 

 𝜎𝜎Zw,1 = − 1∙10−5⋅(−10)⋅30000
18,0

⋅ 7,07 − 1∙10−5⋅(−9)⋅30000
2

⋅ 1 + 0,53  nach Gl. (3.13) 

𝜎𝜎Zw,1 = 1,18 + 1,35 + 0,53 = 3,06 N/mm² 

Zugband oben 

 𝜎𝜎Zw,1 = − 1∙10−5⋅5⋅31000
18,0

⋅ (−10,93) + 0 nach Gl. (3.14) 

𝜎𝜎Zw,1 = 0,94 + 0 = 0,94 N/mm² 

 

4.2.1.4 Zugbänder – Bereiche mit Sattellagerung 

In Bereichen mit Sattellagerung ergibt sich eine zusätzliche Zwangsbeanspruchung der Schleuse an der 
Oberseite infolge der Setzungsmulde. 
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Zugband unten 

 𝜎𝜎Zw,1 = − 1∙10−5⋅(−10)⋅30000
18,0

⋅ 7,07 − 1∙10−5⋅(−9)⋅30000
2

⋅ 1 + 0  nach Gl. (3.13) 

𝜎𝜎Zw,1 = 1,18 +  1,35 + 0 = 2,53  N/mm² 

Zugband oben 

 𝜎𝜎Zw,1 = − 1∙10−5⋅5⋅31000
18,0

⋅ (−10,93) + 1,87 nach Gl. (3.14) 

𝜎𝜎Zw,1 = 0,94 + 1,87 = 2,81  N/mm² 

4.3 Primärrissabstand 

4.3.1 Bodenplatte 

 𝑃𝑃cr,Pl = 5,5 ⋅ √3,0 = 9,53 m ≤ 35,0
2

= 17,5 m  nach Gl. (3.15) 

4.3.2 Wandabschnitte 

Wandabschnitt I bis III 

 𝑃𝑃cr,W = min{1,2 ⋅ 5; 46/2} = 6 m nach Gl. (3.16)  

4.4 Erforderliche Sekundärrisspaare & Mindestbewehrung 

4.4.1 Überlagerung der vorhandenen Zwangsspannungen 

Die Bewehrungsermittlung erfolgt zunächst für die Oberseite der Bodenplatte und die Wandabschnitte für 
die erhärtungsbedingte Zwangsspannungen. Danach wird die Bewehrung für das Zugband unten und oben 
ermittelt. Für das untere Zugband werden die Zwangsspannungen aus der Temperatureinwirkung des Win-
ters, für das obere Zugband die Zwangsspannungen aus der Temperatureinwirkung des Sommers verwen-
det. Zusätzlich werden die Zwangsspannungen ungünstig mit jenen aus der Setzungsmulde überlagert. 
Abbildung 4.5 veranschaulicht schematisch alle wirkenden Zwangsspannungen. Hierbei wirken die 
Zwangsspannungen infolge Betonerhärtung und klimatischer Einwirkungen an jeder Stelle in Längsrich-
tung. Demgegenüber verändert sich die Zwangsspannung infolge Boden-Bauwerk-Interaktion in Längsrich-
tung. Hier wird für die weiterer Bemessung immer nur der jeweilige Maximalwert herangezogen. 
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Abbildung 4.5: Übersicht der wirkenden Zwangsspannungen am Gesamtbauwerk. 

4.4.2 Bodenplatte Oberseite 

 𝑛𝑛 = 1,1 ⋅ � 2,85⋅9,53
30000⋅0,00025

⋅ 0,75
1,00,6 − 1� = 1,88    nach Gl. (3.19) 

 𝑇𝑇s,erf = �0,025⋅0,07252⋅1,02⋅2,2
0,00025⋅200000

⋅ (0,5 + 0,34 ⋅ 1,88) ⋅ 104 = 25,68 cm2/m  nach Gl. (3.20) 

4.4.3 Wandabschnitte 

Wandabschnitt I 

 𝑛𝑛 = 1,1 ⋅ � 3,37⋅6,0
31000⋅0,00025

⋅ 0,75
0,540,6 − 1� = 2,03     nach Gl. (3.19) 

 𝑇𝑇s,erf = �0,025⋅0,07252⋅1,02⋅2,6
0,00025⋅200000

⋅ (0,5 + 0,34 ⋅ 2,03) ⋅ 104 = 28,50 cm2/m  nach Gl. (3.20) 

Wandabschnitt II 

 𝑛𝑛 = 1,1 ⋅ � 4,29⋅6,0
31000⋅0,00025

⋅ 0,75
0,680,6 − 1� = 2,34     nach Gl. (3.19) 

 𝑇𝑇s,erf = �0,025⋅0,07252⋅1,02⋅2,6
0,00025⋅200000

⋅ (0,5 + 0,34 ⋅ 2,35) ⋅ 104 = 29,76 cm2/m  nach Gl. (3.20) 

Wandabschnitt III 

 𝑛𝑛 = 1,1 ⋅ � 4,77⋅6,0
31000⋅0,00025

⋅ 0,75
0,760,6 − 1� = 2,49     nach Gl. (3.19) 

 𝑇𝑇s,erf = �0,025⋅0,07252⋅1,02⋅2,6
0,00025⋅200000

⋅ (0,5 + 0,34 ⋅ 2,49) ⋅ 104 = 30,34 cm2/m nach Gl. (3.20) 
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